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Neue Einkommens-Freibeträge für die Beratungs- und Prozesskostenhilfe 
 

von Prof. Dr. Dieter Zimmermann, EH Darmstadt 
 
Mit geringem zeitlichem Abstand sind zwei Prozesskostenhilfebekanntmachungen in 
Kraft getreten: 
 
Geltungszeitraum ab 01.01.2015 
Mit Wirkung zum 01.01.2015 hat nicht nur der Bundesgesetzgeber die bundesweit 
fast einheitlich gehandhabten Regelsätze, sondern auch der Stadtrat von München 
die für München spezifischen – und bundesweit höchsten - Regelsätze angehoben. 
Damit wurde auch eine weitere Anpassung der PKH-Freibeträge erforderlich.  
 
Maßgeblich sind die Beträge, die zum Zeitpunkt der Bewilligung der 
Prozesskostenhilfe gelten (§ 115 Abs. 1 Satz 2 ZPO).  
 
         2014  2015 

Einkommensfreibetrag für Rechtsuchende   452   462  
(110% der Regelbedarfsstufe 1) 
(vgl. Rechenschritt 2.5.1)  
 
Freibetrag, falls Rechtsuchender erwerbstätig ist  206   210  
(50% der Regelbedarfsstufe 1) 
(vgl. Rechenschritt 2.5.2)  
 
Unterhaltsfreibetrag für Ehegatte/Ehegattin  
oder eingetragene/n Lebenspartnerin/Lebenspartner  452   462  
(110% der Regelbedarfsstufe 1) 
(vgl. Rechenschritt 2.5.3) 
 
Der Freibetrag für jede weitere Person, der die Partei auf Grund gesetzlicher 
Unterhaltspflicht Unterhalt leistet (§115 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 Buchstabe b ZPO), 
errechnet sich aus dem um 10% erhöhten Regelbedarf, der für eine Personen ihres 
Alters gemäß den Regelbedarfsstufen 3 bis 6 nach der Anlage zu §28 SGB XII gilt. 
Das sind im Einzelnen: 
 
Unterhaltsfreibetrag für Erwachsene im Haushalt  362   370  
(110% der Regelbedarfsstufe 3) 
(vgl. Rechenschritt 2.5.4)   
 
Unterhaltsfreibetrag für Jugendliche von Beginn des 15. 341   349  
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (14 bis 17 Jahre) 
(110% der Regelbedarfsstufe 4) 
(vgl. Rechenschritt 2.5.5)   
 
Unterhaltsfreibetrag für Kinder von Beginn des siebten 299   306  
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (6 bis 13 Jahre) 
(110% der Regelbedarfsstufe 5) 
(vgl. Rechenschritt 2.5.6)   
 
 

 



   

 

Unterhaltsfreibetrag für Kinder bis zur Vollendung   263   268  
des sechsten Lebensjahres (bis 5 Jahre) 
(110% der Regelbedarfsstufe 6) 
(vgl. Rechenschritt 2.5.7)   
 
 
Praxisrelevanz der neuen Einkommensgrenzen 
1. Diese Einkommensgrenzen gelten sowohl für die Bewilligung von Beratungshilfe, 

als auch für die Prozesskostenhilfe ohne Eigenanteil.  
 

2. Ergibt sich nach Abzug der Freibeträge, der Kosten der Unterkunft und 
besonderer Belastungen (siehe nachstehend abgedruckten Rechenbogen) ein 
„einzusetzendes Einkommen“, bestimmt sich danach die Höhe der künftigen 
PKH-Monatsraten (maximal 48).  
Bei PKH-Beantragung bzw. InsO-Stundungsantrag im Jahre 2013 oder früher 
berechnen sich auch die künftigen PKH-Raten noch durchgehend nach der 
Tabelle in der Fassung des § 115 ZPO-2013 (abgedruckt auf dem Rechenbogen 
– rechts unten auf der Rückseite). Hier muss nur ca. ein Drittel des 
„einzusetzenden Einkommens“ bis zur 100%-Grenze von 700 EUR abgeführt 
werden. 
Bei Antragstellung in 2014 oder später ist die Hälfte des „einzusetzenden 
Einkommens“ als PKH-Rate festzulegen und der 600 EUR überschießende 
Betrag ist zu 100% abzuführen. 
 

Anpassung laufender PKH-Monatsraten 

Die laufenden PKH-Raten sollten auf Anpassungsnotwendigkeiten hin überprüft werden.  

Allerdings normiert § 120 Abs. 4 Satz 1 ZPO:  
„Das Gericht kann die Entscheidung über die zu leistenden Zahlungen ändern, wenn sich 
die für die Prozesskostenhilfe maßgebenden persönlichen oder wirtschaftlichen 
Verhältnisse wesentlich geändert haben; eine Änderung der nach § 115 Abs. 1 Satz 3 Nr. 
1 Buchstabe b und Nr. 2 maßgebenden Beträge ist nur auf Antrag und nur dann zu 
berücksichtigen, wenn sie dazu führt, dass keine Monatsrate zu zahlen ist.“ 
Das heißt, ein Anpassungsantrag ist nur in den Fällen aussichtsreich, in denen sich bei 

unveränderten Einkommens- und Lebensverhältnissen allein aufgrund der neuen 
Freibeträge eine Reduzierung der PKH-Monatsrate auf Null ergibt oder in denen sich 

zum Beispiel zusätzlich die Mietbelastung/Nebenkosten wesentlich erhöht und/oder 

besondere Belastungen hinzu gekommen sind, so dass dies zu einer günstigeren 
Anwendung der Raten-Tabelle führt! 

Die Entscheidung über eine geringere Ratenzahlung an die Staatskasse ist rückwirkend 

auf den Zeitpunkt der Verschlechterung der persönlichen oder wirtschaftlichen 

Verhältnisse vorzunehmen. 

 
3. In der Mehrzahl der Verbraucherinsolvenzverfahren reichen die vom 

Insolvenzverwalter/Treuhänder angesammelten pfändbaren Einkommensanteile 
nicht aus, um auch nur die gestundeten Verfahrenskosten auszugleichen.  
In diesen Fällen hat das Insolvenzgericht anschließend an die Erteilung der 
Restschuldbefreiung nach den oben dargestellten PKH-Einkommensgrenzen 
über die Verlängerung der Stundung ohne Eigenanteil bzw. über eventuell zu 
zahlende Monatsraten zu entscheiden (vgl. § 4b InsO). 

 



   


 

Rechenbogen für die Beratungs- und Prozesskostenhilfe  
zur Ermittlung des „einzusetzenden Einkommens“ nach § 115 Abs. 1 ZPO 

i.V.m. der PKH-Bekanntmachung 2015  
 

1.  Arbeitsschritt: Einkommen der/des Rechtsuchenden ermitteln 

 

1.1  Arbeitseinkommen ( gem. Lohnbescheinigung )     .................... EUR 

       incl. anteiligem Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Überstunden, VL-Leistungen 
 

1.2 Sozialleistungen (gem. Bewilligungsbescheid )      .................... EUR 

wie Sozialrenten, Arbeitslosengeld, Wohngeld usw.; Kindergeld zählt grundsätzlich als Ein- 
kommen des Bezugsberechtigten - es sei denn, es wird an das (volljährige) Kind weitergeleitet. 
nicht: BVG-Grundrente, Leistungen der Pflegeversicherung, Mutter-Kind-Stiftung u.ä. 

 

1.3  Naturalleistungen, Zinseinkünfte und sonstiges Einkommen    .................... EUR 

z.B. freie Kost, Gewinne aus Vermietung, Unterhaltsleistungen  

        Einkommen:   .................... EUR 
           ================== 

 

2.  Arbeitsschritt: Freibeträge/Abzüge vom Einkommen ermitteln 
 

2.1  Lohn-/Einkommensteuer und Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung   .................... EUR 

       (falls bei 1.1 Bruttoeinkünfte angesetzt werden) 
 

2.2  Monatliche Prämien für Versicherungen, soweit angemessen   .................... EUR 

       insbesondere Privathaftpflicht-, Hausrat-, Berufsunfähigkeits-, Unfallversicherung,  
       Sterbegeldversicherung, freiwillige Kranken- und Pflegeversicherung 
 

2.3  Mindesteigenbeitrag zur RIESTER-geförderten Altersvorsorge   .................... EUR 
 

2.4  Werbungskosten         .................... EUR 

       insbesondere Arbeitsmittel (mind. 5,20 EUR pauschal), doppelte Haushaltsführung,  
       Kinderbetreuungsaufwand, Fahrtkosten (Monatskarte; bei „notwendigem“  
       PKW nur 5,20 EUR je Entfernungskilometer – aber strittig) 
 

2.5  Freibeträge nach § 115 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2 ZPO 
 

2.5.1  Einkommensfreibetrag für Rechtsuchenden     .................... EUR 

110% von Regelbedarfsstufe 1 – bis 31.12.2015 = 462 EUR 
 

2.5.2  zusätzlicher Freibetrag, falls Rechtsuchende/r erwerbstätig   .................... EUR 

  50% von Regelbedarfsstufe 1 – bis 31.12.2015 = 210 EUR 
 

2.5.3  Unterhaltsfreibetrag für Ehegatte/in oder Lebenspartner/in   .................... EUR 

110% von Regelbedarfsstufe 1– bis 31.12.2015 = 462 EUR 
 

2.5.4  Unterhaltsfreibetrag für jede erwachsene Person, der auf Grund  
    gesetzlicher U-Pflicht Unterhalt geleistet wird     .................... EUR 

110% von Regelbedarfsstufe 3 – bis 31.12.2015 = 370 EUR 
 

2.5.5  Unterhaltsfreibetrag für jeden Jugendlichen von 14 bis 17 Jahren,  
    dem auf Grund gesetzlicher U-Pflicht Unterhalt geleistet wird  .................... EUR 

110% von Regelbedarfsstufe 4 – bis 31.12.2015 = 349 EUR 
 

2.5.6  Unterhaltsfreibetrag für jedes Kind von 6 bis 13 Jahren, dem auf Grund  
    gesetzlicher U-Pflicht Unterhalt geleistet wird      .................... EUR 

110% von Regelbedarfsstufe 5 – bis 31.12.2015 = 306 EUR 
 

2.5.7  Unterhaltsfreibetrag für jedes Kind bis 5 Jahre, dem auf Grund  
    gesetzlicher U-Pflicht Unterhalt geleistet wird      .................... EUR 

110% von Regelbedarfsstufe 6 - bis 31.12.2015 = 268 EUR 

 

 

                Übertrag:  .................... EUR 

Achtung: Alle unregelmäßigen Leistungen - wie Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Gratifikationen,  

     Versicherungsprämien, Mietnebenkosten - sind auf Durchschnitt pro Monat umzurechnen! 

Achtung bei 2.5.3 bis 2.5.7:  
• Eigene Einkünfte, die Ehegatte/Lebenspartner/Kind erzielen, sind zunächst zu bereinigen 

(siehe 2.1 bis 2.4 und 2.5.2) und anschließend vom Unterhaltsfreibetrag abzuziehen (ggf. „bis Null“!)  

• Erbringt der Rechtsuchende Unterhaltszahlungen, sind die Zahlbeträge – soweit angemessen -  

statt der Freibeträge abzusetzen. 

 



   

 

                  Übertrag: .................... EUR 
 

2.6 Kosten der Unterkunft incl. Nebenkosten (soweit nicht unangemessen)  .................... EUR 
 

2.7 Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II und § 30 SGB XII    .................... EUR 
für Schwangere; Alleinerziehende; Senioren/Erwerbsunfähige mit Gehbehinderung/Behinderte; 
bei kostenaufwändiger Ernährung für Kranke, Genesende, Behinderte usw.; bei Erwerbs 
tätigkeit trotz eingeschränkten Leistungsvermögens; bei Tätigkeit in Werkstatt für Behinderte 

 

2.8 Besondere Belastungen wie: 
- nach 2.5.4 bis 2.5.7 ungedeckter Bedarf für junge Unterhaltsberechtigte   .................... EUR 

   (i.d.R. 21,33  je Schüler unter 18 Jahre zzgl. Mehraufwand für Gemeinschaftsverpflegung) 
 

- notwendige Fahrtkosten zur nächstgelegenen Schule     .................... EUR 
 

- Aufwendungen für Nachhilfe und außerschulische Lernförderung    .................... EUR 
 

- Monatsbelastung(en) aus Krediten, Abzahlungskäufen usw., soweit angemessen .................... EUR 
 

- Arzt-, Zahnersatz-, Kurkosten       .................... EUR 
 

- Unterhaltsleistungen aufgrund sittlich-humanitärer Verpflichtung   .................... EUR 
 

- ...............................................................................................    .................... EUR 
 

- ...............................................................................................    .................... EUR 

         Abzüge:  .................... EUR 
           ============= 
 

3. Arbeitsschritt: Einzusetzendes Einkommen errechnen 
 

      Einkommen  (Ergebnis von 1.) ...................... EUR 
 

     minus  Abzüge  (Ergebnis von 2.)       -   ..................... EUR 
 

einzusetzendes Einkommen:                      EUR 
     ============= 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ergebnis (bei Antragstellung bis Ende 2013):  
– Damals betrug die Eigenbeteiligung für Beratungs-

hilfe nur 10 EUR; die Einkommensgrenze für 
Beratungshilfe sowie für PKH ohne Eigenleistung 
lag bei nur 15 EUR. 

– Bei einem einzusetzenden Einkommen über  

15 EUR, sind die Prozesskosten in Raten nach 

folgender Tabelle aufzubringen: 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Veröffentlicht und erläutert in Groth/Maltry/Richter/Zimmermann/Zipf (Hrsg.),  
Praxishandbuch Schuldnerberatung, Teil 3, Kap. 5.6. (22. Aufl. September 2014) 

 ZIMMERMANN, EH Darmstadt (zur Vervielfältigung im nichtgewerblichen Bereich freigegeben!) 

Ergebnis (bei Antragstellung ab 01.01.2014): 
Bei einzusetzendem Einkommen bis zu 19,99 EUR 

erhalten Rechtsuchende: 

  Beratungshilfe gegen 15 EUR Eigenbeteiligung 

           sowie 

  Prozesskostenhilfe ohne Eigenleistung.  
 

Liegt das einzusetzende Einkommen bei mind. 20 EUR,  

  scheidet Beratungshilfe aus! 

  sind die Prozesskosten in Raten aufzubringen! 

 

Die Monatsraten sind in Höhe der Hälfte des 
einzusetzenden Einkommens festzusetzen;  

die Monatsraten sind auf volle Euro abzurunden.  

Bei einem einzusetzenden Einkommen von mehr als 
600 EUR beträgt die Monatsrate 300 EUR zuzüglich des 

Teils des einzusetzenden Einkommens, der 600 EUR 
übersteigt. 
 

Es sind maximal 48 Monatsraten zu entrichten. 

Die restlichen Prozesskosten werden erlassen! 
 

Eine Anpassung der Ratenhöhe  

an geänderte wirtschaftliche und/oder persönliche 

Verhältnisse sowie Mitteilungspflichten (z.B. bei 

Einkommensverbesserung von mehr als 100 EUR brutto 

und Anschriftenänderung) sind in § 120 a ZPO geregelt. 

Ergibt Monatsraten  

von EUR 

     0 
 

     15 

 30 

 45 

 60 

 75 

 95 

 115 

 135 

 155 

 175 

 200 

 225 

 250 

 275 

 300 
 

300 zzgl. des 750 EUR 

übersteigenden Teils des 
einzusetz. Einkommens 

Einzusetzendes 

Einkommen in EUR 

 bis  15  
 

   50 

     100 

     150 

     200 

      250 

 300 

     350 

     400 

     450 

 500 

 550 

 600 

 650 

 700 

 750 
 

 über        750 

 



   


  

„Düsseldorfer Tabelle“ 2015 
bringt höhere Selbstbehalte für Unterhaltspflichtige 

 
Zum 01.01.2015 wird die „Düsseldorfer Tabelle“ geändert. Diese Anpassung 
berücksichtigt die Erhöhung der SGB II-Sätze („Hartz IV“) zum 01.01.2015. 
 

Der notwendige Selbstbehalt hat sich für Erwerbstätige von 1.000 auf 1.080 Euro 
erhöht; für nicht erwerbstätige Unterhaltsverpflichtete steigt er von 800 auf 880 Euro. 
Der notwendige Selbstbehalt gilt für unterhaltsverpflichtete Elternteile ggü. 
minderjährigen Kindern sowie ggü. den sog. privilegierten Volljährigen bis zum 21. 
Lebensjahr, die sich noch in der Allgemeinen Schulausbildung befinden und im 
Haushalt eines Elternteils leben. 
 

Unterhaltspflicht gegenüber 

 
Selbstbehalt bisher Selbstbehalt 2015 

Kindern bis 21 Jahre  
(im Haushalt eines Elternteils und noch in 

der allgemeinen Schulausbildung), 

Unterhaltspflichtiger erwerbstätig: 

1.000  1.080  

Kindern bis 21 Jahre  
(im Haushalt eines Elternteils und noch in 

der allgemeinen Schulausbildung), 

Unterhaltspflichtiger nicht erwerbstätig: 

   800     880  

 
Ferner werden die angemessenen Selbstbehalte bei Unterhaltspflichten gegenüber 
Ehegatten, gegenüber Mutter/Vater eines nichtehelichen Kindes, gegenüber 
volljährigen Kindern und gegenüber den Eltern/Enkeln wie folgt angehoben. 
 

Unterhaltspflicht gegenüber 

 
Selbstbehalt bisher Selbstbehalt 2015 

anderen volljährigen Kindern 

(z.B. im Studium, in Ausbildung oder 
erwerbslos): 

1.200  1.300  

Ehegatte (auch geschieden/getrennt) oder 

Mutter/Vater eines nichtehelichen Kindes: 
1.100  1.200  

Elternteil 
(Gilt auch für Großeltern ggü. Enkeln 

sowie für Eltern ggü. Kindern nach einer 

Phase wirtschaftlicher Eigenständigkeit): 

1.600  1.800  

 
Auch die sog. Bedarfskontrollbeträge (siehe letzte Spalte der Kindesunterhalt-
Tabelle) sowie das Existenzminimum (vgl. Teil B V) und der notwendige 
Eigenbedarf eines unterhaltsberechtigten Ehegatten nach Trennung/Scheidung 
(vgl. Teil B VI 1) sowie bei gemeinsamer Haushaltsführung mit dem 
Unterhaltspflichtigen (vgl. Teil B VI 2 ) wurden entsprechend höher angesetzt. 
 
Der Kindesunterhalt bleibt 2015 unverändert.  
Der Mindestunterhalt für minderjährige Kinder nach § 1612a BGB, der die 
Ausgangsbasis für die Ausdifferenzierung des Kindesunterhalts entsprechend den vier 
Alters- und den zehn Einkommensgruppen bildet, richtet sich am steuerlichen 
Kinderfreibetrag aus. Eine Anhebung des Kinderfreibetrages durch das 
Bundesfinanzministerium soll voraussichtlich im Laufe des kommenden Jahres 
erfolgen. Bis zu einer Anhebung muss es daher bei den derzeitigen 
Kindesunterhaltsbeträgen bleiben. 
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anzeige

Die InsO Reform 2014 nahmen wir zum Anlass, zwei Plakate der Serie 
„Reden über Schulden“ zu aktualisieren. Besuchern von Schuldnerbera-
tungsstellen, sozialen Beratungsstellen und Einrichtungen, Behörden und 
anderen interessierten Diensten, die auf die Möglichkeit des Insolvenz-
verfahrens hinweisen möchten, stehen nun anschauliche Plakate zum 
Verständnis der Verfahrensabschnitte zur Verfügung.

Beteiligte des Insolvenzverfahrens erklärt das Zusammenspiel aller am 
Insolvenzverfahren beteiligten Parteien. Gleichzeitig werden die Phasen eines 
Insolvenzverfahrens einfach, übersichtlich und chronologisch dargestellt. 
Die Unterscheidung Insolvenzverwalter/Treuhänder wurde vermieden. 

Ablauf des Insolvenzverfahrens verdeutlicht Ratsuchenden die Beson-
derheiten und Regelungen innerhalb der einzelnen Verfahrensabschnitte. 

Die Plakate wurden unabhängig voneinander gestaltet und können auch 
einzeln bestellt werden. Ein Plakat im Format 50x70 cm kostet 16,00 €, 
die Kosten für Porto + Verpackung betragen zzgl. 5,90 €.

Bestellen Sie Ihre Plakate unter www.dilab.de 
oder direkt unter 

Impressum: DILAB e. V. - Rigaer Str. 103 - 10247 Berlin -Tel.: 030. 422 77 94

Kahle Wartezimmerwände und Flure sind jetzt wieder Vergangenheit - zwei neue Plakate 
aus der Serie „Reden über Schulden“ zum Thema 

Verbraucherinsolvenzverfahren



 

 

Das Pfändungsschutzkonto in der 
Beratungspraxis  
Esther Binner und Dr. Claus Richter 
 
2. überarbeitete Auflage 2014, 96 S. 

• Das P-Konto: Grundlagen 
• Die Aufhebung von Pfändungen und die  

Anordnung von Unpfändbarkeit 
• Das P-Konto: Einrichtung/Umwandlung und  

Kündigung von P-Konten 
• Schutz des Grundfreibetrages 
• Der Verrechnungsschutz beim P-Konto 
• Der Erhöhungs- und Aufstockungsbetrag und die 

Bescheinigung durch die geeigneten Stellen 
• Die Rolle der Vollstreckungsgerichte beim 

Pfändungsschutz durch das P-Konto 
• Die bevorrechtigte Pfändung, § 850k Abs. 3 
• Mehrfache Pfändung 
• Das P-Konto in der Insolvenz des Kontoinhabers 
• Das P-Konto und die Schufa 
• Arbeitsmaterialien, Musteranträge, Checkliste 

Preis: 14,95 € zzgl. Versandkosten 

Bestellungen an: Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. (BAG-SB) 
Friedrichsplatz 10, 34117 Kassel 
e-mail: info@bag-sb.de           

Der Insolvenzplan im 
Verbraucherinsolvenzverfahren 

Guido Stephan 

1. Auflage 2014, 143 S. 

Aus dem Vorwort: „Mit dem Gesetz zur Verkürzung 
des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 2013 
hat der Gesetzgeber das Insolvenzplanverfahren 
auch im Verbraucherinsolvenzverfahren zuge-
lassen. Gleichzeitig erhielten die geeigneten 
Stellen die Vertretungsbefugnis für das gesamte 
Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren. 
[…] Auch wenn das Insolvenzplanverfahren künftig 
die gesetzliche Restschuldbefreiung nicht ersetzen 
wird, wird es einige Konstellationen geben, in 
denen ein solches Verfahren die bessere Lösung 
einer Verbraucherentschuldung als die gesetzliche 
Restschuldbefreiung sein wird. Es gilt daher nicht, 
die Augen vor dem Insolvenzplanverfahren zu 
verschließen, sondern offen sich mit diesem neuen 
Entschuldungstool auseinanderzusetzen. Dieser 
Ratgeber soll eine Hilfestellung sein. […]“ 

 
Preis: 19,95 € zzgl. Versandkosten 

Fax: 0561 / 71 11 26

 

 

Das Pfändungsschutzkonto in der 
Beratungspraxis  
Esther Binner und Dr. Claus Richter 
 
2. überarbeitete Auflage 2014, 96 S. 

• Das P-Konto: Grundlagen 
• Die Aufhebung von Pfändungen und die  

Anordnung von Unpfändbarkeit 
• Das P-Konto: Einrichtung/Umwandlung und  

Kündigung von P-Konten 
• Schutz des Grundfreibetrages 
• Der Verrechnungsschutz beim P-Konto 
• Der Erhöhungs- und Aufstockungsbetrag und die 

Bescheinigung durch die geeigneten Stellen 
• Die Rolle der Vollstreckungsgerichte beim 

Pfändungsschutz durch das P-Konto 
• Die bevorrechtigte Pfändung, § 850k Abs. 3 
• Mehrfache Pfändung 
• Das P-Konto in der Insolvenz des Kontoinhabers 
• Das P-Konto und die Schufa 
• Arbeitsmaterialien, Musteranträge, Checkliste 

Preis: 14,95 € zzgl. Versandkosten 

Bestellungen an: Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. (BAG-SB) 
Friedrichsplatz 10, 34117 Kassel 
e-mail: info@bag-sb.de           

Der Insolvenzplan im 
Verbraucherinsolvenzverfahren 

Guido Stephan 

1. Auflage 2014, 143 S. 

Aus dem Vorwort: „Mit dem Gesetz zur Verkürzung 
des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 2013 
hat der Gesetzgeber das Insolvenzplanverfahren 
auch im Verbraucherinsolvenzverfahren zuge-
lassen. Gleichzeitig erhielten die geeigneten 
Stellen die Vertretungsbefugnis für das gesamte 
Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren. 
[…] Auch wenn das Insolvenzplanverfahren künftig 
die gesetzliche Restschuldbefreiung nicht ersetzen 
wird, wird es einige Konstellationen geben, in 
denen ein solches Verfahren die bessere Lösung 
einer Verbraucherentschuldung als die gesetzliche 
Restschuldbefreiung sein wird. Es gilt daher nicht, 
die Augen vor dem Insolvenzplanverfahren zu 
verschließen, sondern offen sich mit diesem neuen 
Entschuldungstool auseinanderzusetzen. Dieser 
Ratgeber soll eine Hilfestellung sein. […]“ 

 
Preis: 19,95 € zzgl. Versandkosten 

Fax: 0561 / 71 11 26

 

 

Das Pfändungsschutzkonto in der 
Beratungspraxis  
Esther Binner und Dr. Claus Richter 
 
2. überarbeitete Auflage 2014, 96 S. 

• Das P-Konto: Grundlagen 
• Die Aufhebung von Pfändungen und die  

Anordnung von Unpfändbarkeit 
• Das P-Konto: Einrichtung/Umwandlung und  

Kündigung von P-Konten 
• Schutz des Grundfreibetrages 
• Der Verrechnungsschutz beim P-Konto 
• Der Erhöhungs- und Aufstockungsbetrag und die 

Bescheinigung durch die geeigneten Stellen 
• Die Rolle der Vollstreckungsgerichte beim 

Pfändungsschutz durch das P-Konto 
• Die bevorrechtigte Pfändung, § 850k Abs. 3 
• Mehrfache Pfändung 
• Das P-Konto in der Insolvenz des Kontoinhabers 
• Das P-Konto und die Schufa 
• Arbeitsmaterialien, Musteranträge, Checkliste 

Preis: 14,95 € zzgl. Versandkosten 

Bestellungen an: Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. (BAG-SB) 
Friedrichsplatz 10, 34117 Kassel 
e-mail: info@bag-sb.de           

Der Insolvenzplan im 
Verbraucherinsolvenzverfahren 

Guido Stephan 

1. Auflage 2014, 143 S. 

Aus dem Vorwort: „Mit dem Gesetz zur Verkürzung 
des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 2013 
hat der Gesetzgeber das Insolvenzplanverfahren 
auch im Verbraucherinsolvenzverfahren zuge-
lassen. Gleichzeitig erhielten die geeigneten 
Stellen die Vertretungsbefugnis für das gesamte 
Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren. 
[…] Auch wenn das Insolvenzplanverfahren künftig 
die gesetzliche Restschuldbefreiung nicht ersetzen 
wird, wird es einige Konstellationen geben, in 
denen ein solches Verfahren die bessere Lösung 
einer Verbraucherentschuldung als die gesetzliche 
Restschuldbefreiung sein wird. Es gilt daher nicht, 
die Augen vor dem Insolvenzplanverfahren zu 
verschließen, sondern offen sich mit diesem neuen 
Entschuldungstool auseinanderzusetzen. Dieser 
Ratgeber soll eine Hilfestellung sein. […]“ 

 
Preis: 19,95 € zzgl. Versandkosten 

Fax: 0561 / 71 11 26


